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Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 

Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffent-

licher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen 

und Hinweisen (Frist bis 13.04.2026). 
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Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 

Abwasserverband Oberes Usatal, (10.04.2026) 

BUND Kreisverband Hochtaunuskreis (12.04.2026) 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Wiesbaden (13.04.2026) 

Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, FB Umwelt, Naturschutz u. Bauleitplanung, 

(01.04.2026) 

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (09.04.2026) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 - Koordinierungsstelle (13.04.2026) 

Regionalverband FrankfurtRheinMain (26.03.2026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 

Amt für Bodenmanagement, Limburg (24.03.2026) 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat 

Infra I 3 (09.03.2026) 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Regionalbereich West (10.04.2026) 

Deutsche Telekom Technik GmbH, T NL Südwest, PTI 34 (11.03.2026) 

Eisenbahnbundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken (10.04.2026) 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie WI (14.04.2026) 

Magistrat der Stadt Usingen (09.03.2026) 

Vodafone Hessen GmbH & Co. KG, Zentrale Planung (10.04.2026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Stellungnahmen sind eingegangen von folgenden Trägern öffentlicher  

Belange: 

Allgemeiner Deutsche Fahrradclub, ADFC Usinger Land e.V. 

Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V., c/o Jörg Weise 

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Mitte 

Finanzamt Bad Homburg 

Fraport AG 

Gemeindevorstand der Gemeinde Schmitten 

Gemeindevorstand der Gemeinde Wehrheim 

Gemeindevorstand der Gemeinde Weilrod 

Hessen Forst, Forstamt Weilrod 

Hessische Gesellschaft f. Ornithologie u. Naturschutz e.V. 

IHK Frankfurt am Main 

Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 

Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Veterinärwesen und Verbraucherschutz 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bau- und Kunstdenkmalpflege WI 

Leistungsbereich Sicherheit und Ordnung 

Leistungsbereich Technische Dienste und Landschaft 

Magistrat der Stadt Bad Homburg 

Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen e.V. 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. I 18 – Kampfmittelräumdienst (13.04.2026) 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,  

Syna GmbH, Herr Völker 

Verband Hessischer Sportfischer e.V., Ref. Naturschutz 

Verkehrsverband, Hochtaunuskreis 

Verkehrsverband, Hochtaunuskreis 

Wanderverband Hessen e.V., Verteilersteller Götz 

Wasserbeschaffungsverband, Usingen 

Zweckverband Naturpark Taunus,  

 

 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind keine eingegangen. 
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Abwasserverband Oberes Usatal (10.04.2026) 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Zusammenfassung ist zutreffend. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Ausführungen zur Schmutzfrachtberechnung sowie zur empfohlenen Anschlussstelle 

des Schmutzwasserkanals werden inhaltlich berücksichtigt. Die Begründung wird insoweit 

redaktionell angepasst und hinsichtlich der Beschreibung der vorgesehenen Schmutzwas-

serableitung konkretisiert. 

 

Die Aussage in Kapitel 10.5 der Begründung, wonach ein Anschluss „nach Schacht 15093“ 

vorgesehen sei, beruhte auf einer missverständlichen Formulierung. Tatsächlich wurde 

bereits im Rahmen der Abstimmung zwischen dem beauftragten Ingenieurbüro und den 

Technischen Diensten der Stadt Neu-Anspach am 01.09.2025 festgelegt, dass der An-

schluss des Schmutzwassers an den vorhandenen Schmutzwasserkanal DN 200 

(15096_ff.) erfolgt, welcher nach dem RÜB B06 an den Verbandssammler anschließt. 

 

Damit entspricht die Planung der im Rahmen der Stellungnahme empfohlenen Anschluss-

variante. Die Fortschreibung der Schmutzfrachtberechnung vom Februar 2026 berücksich-

tigt diese Anschlussstelle bereits. Nach den vorliegenden Unterlagen sind bei Anschluss an 

den Verbandssammler nach dem RÜB B06 sowie bei den angenommenen Schmutzwas-

sermengen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die hydraulische Leistungsfä-

higkeit des Systems zu erwarten. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die berech-

nete CSB-Entlastungsfracht am RÜB B07 unterhalb des maßgeblichen Grenzwerts ver-

bleibt. 

 

Darüber hinaus wird zur Kenntnis genommen, dass die Auswirkungen der Planung aufgrund 

der vorgesehenen Entwässerung im Trennsystem insgesamt als gering bewertet werden. 

Die wasserwirtschaftlichen Belange werden im weiteren Verfahren sowie im Rahmen der 

nachgelagerten Fachplanung weiter berücksichtigt. 
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1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

BUND Kreisverband Hochtaunuskreis (12.04.2026) 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Bei der Außenbeleuchtung nachts wird aufgrund der Hauptnutzung die barrierefreie und 

sturzsichere Ausgestaltung der Wege im Vordergrund stehen. Mindestens in untergeordne-

ten/ wenig frequentierten Bereichen kann eine Steuerung der Beleuchtung über Bewe-

gungsmelder zu einem späteren Zeitpunkt geplant und umgesetzt werden. 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die textliche Festsetzung 5.4 regelt die möglichen Maßnahmen zur Vermeidung von Vogel-

schlag. Welche davon zum Tragen kommt wird im Rahmen der Ausführungsplanung ent-

schieden. 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es handelt sich hierbei um eine Artenauswahl, nicht um eine verbindliche Festsetzung. 

Ungeachtet dessen werden die aufgeführten Arten aus der Artenliste entfernt. 
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Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Aufgrund der beengten räumlichen Situation zwischen Gebäude, Erschließungsflächen, 

Tiefgaragenzufahrt sowie den erforderlichen Bewegungs- und Rettungsflächen besteht 

jedoch kein ausreichender Raum zur Anlage einer zusätzlichen Heckenpflanzung entlang 

der südöstlichen Plangebietsgrenze. 

 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Maßnahmen zur Abschirmung von Beleuchtung von Scheinwerfern auf dem Parkplatz der 

Sparkasse können im Rahmen der Ausführungsplanung der Freianlagen eingeplant und 

später umgesetzt werden. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Wiesbaden (13.04.2026) 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die innerhalb der Bauverbotszone der L 3270 gelegenen Flächen werden von baulichen 

Anlagen freigehalten. Die Belange möglicher zukünftiger Maßnahmen an der Landesstraße 

werden im Rahmen der Planung berücksichtigt. 

Hinsichtlich der textlichen Festsetzungen zu den Pflanzgeboten wird an der vorgesehenen 

Flexibilisierung der Baumstandorte mit einer zulässigen Verschiebung von bis zu 5 m fest-

gehalten. Diese Regelung dient der erforderlichen Anpassungsfähigkeit im Rahmen der 

Ausführungsplanung und steht den Belangen der Verkehrssicherheit sowie möglichen stra-

ßenbaulichen Maßnahmen nicht entgegen. 

 

Die Hinweise zu den erforderlichen Abständen von Stützmauern und gestalterischen Ele-

menten zur Landesstraße werden berücksichtigt. Der erforderliche Mindestabstand von > 

4,50 m zum Fahrbahnrand wird eingehalten. Ergänzend wird ein entsprechender Hinweis in 

die Begründung aufgenommen. Dies gilt ebenso für die Hinweise zu Sichtdreiecken, Sicht-

feldern sowie zur Begrenzung von Bewuchshöhen innerhalb der verkehrsrelevanten Berei-

che. 



 

Stadt Neu-Anspach, Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
„Pflegecampus Kleeblatt“ – Abw. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

 

 

9 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die weiteren Hinweise hinsichtlich der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, möglicher 

Ansprüche gegenüber dem Straßenbaulastträger, der Beachtung des § 38 BauGB sowie 

der Beteiligung im weiteren Verfahren werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 

Planung berücksichtigt. 
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, FB Umwelt, Naturschutz u. Bauleitplanung, 

(01.04.2026) 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
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6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

Zu 3.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzung zur Dachbegrünung wird zur Klarstellung redaktionell konkretisiert. Dabei 

wird eindeutig geregelt, dass mindestens 50 % der Dachflächen zu begrünen sind und hier-

von nur diejenigen Flächen ausgenommen werden können, die aus zwingenden techni-

schen, betrieblichen, brandschutzrechtlichen oder energetischen Gründen nicht begrünt 

werden können. Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz bleibt hiervon unberührt, da weiterhin von 

einer Mindestbegrünung von 50 % der Dachflächen ausgegangen wird. 

Der Hinweis zur Anrechnung der Gehölzflächen wird ebenfalls berücksichtigt. Zur Vermei-

dung von Auslegungsunsicherheiten wird klargestellt, dass die gesondert festgesetzten 

Einzelbäume nicht auf die festgesetzten 1.106 m² Gehölzflächen angerechnet werden kön-

nen. Damit wird die erforderliche Eindeutigkeit hinsichtlich der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

gewährleistet. 

 

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Auswirkungen der Planung auf die angrenzende Bachaue sowie die dort vorhandenen 

Lebensraumfunktionen wurden im Umweltbericht und im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 

berücksichtigt. Dabei wurde insbesondere die Lage des Plangebiets am Übergang zum 

empfindlichen Außenbereich in die Bewertung eingestellt. 

 

 

[Zu 7. und 8. vgl. folgende Seite] 



 

Stadt Neu-Anspach, Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
„Pflegecampus Kleeblatt“ – Abw. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der Planung sind bereits verschiedene Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen vorgesehen. Hierzu zählen insbesondere die Begrenzung der zusätzlichen Flä-

cheninanspruchnahme auf einen bereits bauplanungsrechtlich vorbereiteten Bereich, die 

Festsetzungen zur Eingrünung des Plangebiets, die extensive Gestaltung der Freiflächen, 

Maßnahmen zur Vermeidung von Lichtemissionen sowie wasserdurchlässige Oberflächen-

befestigungen und Dachbegrünungen. Darüber hinaus erfolgt die verkehrliche Erschließung 

innerhalb der bereits vorgesehenen Erschließungsstruktur des rechtskräftigen Bebauungs-

plans. 

 

Die Anregung zur ergänzenden Anlage einer abschirmenden Heckenstruktur wird zur 

Kenntnis genommen. Aufgrund der beengten räumlichen Situation zwischen Gebäude, 

Erschließungsflächen, Tiefgaragenzufahrt sowie den erforderlichen Bewegungs- und Ret-

tungsflächen besteht jedoch kein ausreichender Raum zur Anlage einer zusätzlichen He-

ckenpflanzung entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze. 

 

Vor dem Hintergrund der bereits vorgesehenen Maßnahmen sowie der Tatsache, dass es 

sich um ein bereits seit 2020 bauplanungsrechtlich gesichertes Gewerbegebiet handelt, wird 

die Planung weiterhin als umweltverträglich bewertet. 

 

Zu 7.: Dem Hinweis wird entsprochen. 

Die Begründung wird redaktionell angepasst. 

 

Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Zusätzliche Begrünungsmaßnahmen, insbesondere Fassadenbegrünungen, werden grund-

sätzlich begrüßt. Von einer verbindlichen Festsetzung im Bebauungsplan wird jedoch abge-

sehen, da die konkrete Ausgestaltung im Rahmen der Hochbau- und Freianlagenplanung 

sowie unter Berücksichtigung funktionaler, gestalterischer und technischer Anforderungen 

des Vorhabens erfolgen soll. Die Umsetzung entsprechender Begrünungsmaßnahmen wird 

im Rahmen der weiteren Planung geprüft. 

 

Auch die Anregung zur Integration von Nisthilfen bzw. Quartierstrukturen für Vögel und 

Fledermäuse an den Gebäuden wird begrüßt. Die Hinweise des artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags werden in die weitere Ausführungsplanung einbezogen. Eine verbindliche 

Festsetzung erfolgt jedoch nicht, da die konkrete Umsetzung dem Vorhabenträger im Rah-

men der Objektplanung vorbehalten bleiben soll. Die Aufnahme eines entsprechenden Hin-

weises in die textlichen Festsetzungen bzw. Hinweise wird geprüft. 
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Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Wahl des Instruments des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gemäß § 12 BauGB 

wird weiterhin als sachgerecht angesehen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan basiert 

auf einem konkret definierten Vorhaben und besteht aus dem Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan, dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie dem Durchführungsvertrag. 

Hierdurch werden Art, Umfang und Umsetzung des Vorhabens verbindlich geregelt. 

Die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden im 

Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren umfassend beteiligt. Ge-

genstand der Beteiligung sind die konkreten Planunterlagen einschließlich des Vorhaben- 

und Erschließungsplans. 

Die Anwendung des § 12 Abs. 3a BauGB eröffnet keine unbegrenzten Nutzungsmöglichkei-

ten. Änderungen sind nur im Rahmen der festgesetzten Nutzungen und unter Wahrung der 

Grundzüge der Planung zulässig. Wesentliche Änderungen würden ein erneutes Bauleit-

planverfahren erfordern. 

 

Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Entwässerung des Plangebiets ist weiterhin im Trennsystem vorgesehen. Die Hinweise 

zu den maßgeblichen wasserwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen, insbesondere zur 

Drosselabflussspende sowie zur Anwendung des DWA-Arbeitsblatts A 102-2, werden im 

Rahmen der weitergehenden Erschließungs- und Entwässerungsplanung berücksichtigt. 

Die Zuständigkeiten der Oberen bzw. Unteren Wasserbehörde für die erforderlichen was-

serrechtlichen Verfahren werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfah-

ren beachtet. 

Darüber hinaus werden die empfohlenen Maßnahmen zur wassersensiblen Siedlungsent-

wicklung bereits teilweise durch die Planung berücksichtigt. Hierzu zählen insbesondere 

Dachbegrünungen, wasserdurchlässige Oberflächenbefestigungen, Rückhalte- und Versi-

ckerungsmaßnahmen sowie die Nutzung von Zisternen. Weitere Möglichkeiten zur Retenti-

on, Verdunstung und Beschattung werden im Rahmen der Ausführungs- und Erschlie-

ßungsplanung geprüft. 

 

Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (09.04.2026) 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

und wurden bereits zur Berücksichtigung bei Bauplanung und -umsetzung in die Begrün-

dung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
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// Anlage 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 - Koordinierungsstelle (13.04.2026) 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Zusammenfassung ist zutreffend. 
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3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Hinsichtlich des Sonderlandeplatzes Anspach wird zur Kenntnis genommen, dass keine 

Betroffenheit von Hindernisfreiflächen, Platzrunden oder Platzrundenpuffern besteht. 

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise zur Lärmaktionsplanung wurden geprüft. Die Verkehrslärmimmissionen der L 

3270 wurden im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung umfassend berücksichtigt. 

Grundlage der Berechnungen waren die einschlägigen Regelwerke der RLS-19 sowie die 

erhobenen Verkehrsdaten. Dabei wurde für die L 3270 die zulässige Höchstgeschwindigkeit 

im betreffenden Streckenabschnitt berücksichtigt. 

Die zugrunde liegenden Geschwindigkeiten sind in Anlage 34 zum Gutachten Nr. T 6237 

Rev. 2 dokumentiert. Im schalltechnischen Gutachten wird die angesetzte Geschwindigkeit 

nicht explizit als „zulässige Höchstgeschwindigkeit“ ausgewiesen, sondern indirekt über die 

im Rechenmodell verwendeten Geschwindigkeitsparameter abgebildet. 

Aus den zugrunde liegenden Verkehrsdaten (Prognosehorizont 2035, Hessen Mobil) geht 

hervor, dass für den betrachteten Straßenabschnitt Geschwindigkeiten in der Größenord-

nung von 70 km/h (z. B. VPT/VL1T/VL2T = 70 km/h) angesetzt wurden. Diese Werte ent-

sprechen der örtlich zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Die darauf basieren-

den Ergebnisse sind daher plausibel und als belastbar anzusehen. 

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die erforderlichen ge-

sunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch die im Bebauungsplan festgesetzten passiven 

Schallschutzmaßnahmen sichergestellt werden können. Hierzu zählen insbesondere erhöh-

te Anforderungen an die Außenbauteile, schallgedämmte Belüftungseinrichtungen sowie 

ergänzende bauliche Maßnahmen wie verglaste Balkone und geschützte Außenwohnberei-

che. 
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Zu 5.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

Zu 6.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 

genommen. 

Der Anregung wurde bereits entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 7.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 

genommen. 
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10. 

 

 

 

 

 

Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die wasserwirtschaftlichen Anforderungen werden im Rahmen der Planung bereits umfas-

send berücksichtigt. Die vorgesehenen Maßnahmen zur ortsnahen Versickerung, Dachbe-

grünung, Nutzung von Zisternen sowie zur Entwässerung im Trennsystem sind Bestandteil 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und dienen der Minimierung des Oberflächenab-

flusses sowie der Rückhaltung von Niederschlagswasser. 

 

Die Hinweise zur erforderlichen Drosselung der Niederschlagswassereinleitung in die Usa 

sowie zur Anwendung des DWA-A 102-2 werden im Rahmen der weitergehenden Entwäs-

serungsplanung berücksichtigt. Nach derzeitigem Planungsstand ist vorgesehen, das anfal-

lende Niederschlagswasser zurückzuhalten, teilweise zu versickern und nur gedrosselt 

abzuleiten. Die konkrete hydraulische Bemessung sowie die erforderlichen Nachweise blei-

ben der nachgelagerten Fach- und Genehmigungsplanung vorbehalten. 

 

Ein konkretes Entwässerungskonzept ist nicht Gegenstand der verbindlichen Bauleitpla-

nung, sondern wird im Rahmen der Erschließungsplanung sowie der wasserrechtlichen 

Verfahren weiter ausgearbeitet und mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt. Die 

erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse werden im Zuge der weiteren Planung einge-

holt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 10.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-

nis genommen. 
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Zu 11.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 12.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 13.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-

nis genommen. 
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Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Regionalverband FrankfurtRheinMain (26.03.2026) 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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